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V e r s i c h e r u n g s r e c h t
Versehentliches Anschalten einer Herd-
platte statt Ausschalten einer anderen 
Herdplatte ist grob fahrlässig
Kommt es zu einem Brandschaden in 
einem Wohnhaus, weil vor dem Verlassen 
des Hauses eine Herdplatte versehentlich 
eingeschaltet wurde anstatt eine andere 
Herdplatte auszuschalten, kann die Wohn-
gebäudeversicherung ihre Leistung gemäß 
§ 81 Abs. 2 VVG um 25 % kürzen. Denn dem 
Versicherungsnehmer ist in einem solchen 
Fall grobe Fahrlässigkeit vorzuwerfen. Dies 
hat das Oberlandesgericht Bremen ent-
schieden.

Im Februar 2020 kam es in einem Wohnhaus 
in Bremen zu einem Brandschaden, nach-
dem die Hauseigentümerin vor dem Ver-
lassen des Hauses versehentlich eine Herd-
platte des Elektroherdes auf die höchste 
Stufe stellte, anstatt eine andere Platte 
auszuschalten. Sie gab an, sich vergriffen zu 
haben. Die Wohngebäudeversicherung warf 
der Versicherungsnehmerin grobe Fahrläs-
sigkeit vor und regulierte den Schaden nur 
zu 75 %. Die Klägerin erhob nachfolgend 
Klage auf Zahlung der restlichen Schadens-
summe in Höhe von fast 9.000 Euro.
Das Landgericht Bremen gab der Klage 
statt. Seiner Auffassung nach habe die Klä-
gerin den Brand zwar fahrlässig verursacht, 
grobe Fahrlässigkeit könne ihr aber nicht 
vorgeworfen werden. Gegen diese Entschei-
dung legte die Beklagte Berufung ein.
Das Oberlandesgericht Bremen entschied 

zu Gunsten der Beklagten. Sie habe ihre 
Leistung gemäß § 81 Abs. 2 VVG um 25 
% kürzen dürfen, da der Klägerin ein grob 
fahrlässiges Verhalten vorzuwerfen sei. 
Angesichts der besonderen Gefährlichkeit 
eines in Betrieb befindlichen Elektroherds 
habe sich die Klägerin durch einen Blick-
kontakt vergewissern müssen, dass der 
Herd auch tatsächlich ausgeschaltet war. 
Dies gelte insbesondere deshalb, weil die 
Klägerin das Haus verlassen wollte.
Für die Klägerin könne nicht ein Augen-
blicksversagen sprechen, so das Oberlan-
desgericht. Es seien keine Umstände er-
kennbar, die das momentane Versagen der 
Klägerin in einem anderen Licht erscheinen 
lasse. Eine besondere Eile oder eine Ablen-
kung durch eine außergewöhnliche (Not-)
Situation sei nicht ersichtlich.
Auch die Grundsätze zu sogenannten Rou-
tinehandlungen, die typischerweise unbe-
wusst ausgeübt werden, seien nach Ansicht 
des Oberlandesgerichts nicht anwendbar. 
Denn weder handele es ich bei der Bedie-
nung eines Herdes um eine routinemäßige 
Dauertätigkeit, die ständige Konzentrati-
on erfordert, noch sei erkennbar, dass die 
Klägerin durch äußere Umstände abgelenkt 
war.
Oberlandesgericht Bremen,
Urteil vom 12.05.2022 – 3 U 37/21 –

F a m i l i e n r e c h t
Gerichtliche Anordnung eines Wechsel- 
modells trotz entgegenstehendem Wil-
len eines Elternteils und erheblicher 
Kommunikationsprobleme möglich
Wird seit einiger Zeit ein Wechselmodell 
praktiziert, kann das Gericht dieses auch 
gegen den Willen eines Elternteils und trotz 
erheblicher Kommunikationsprobleme der 
Eltern anordnen. Voraussetzung ist aber, 
dass dies dem Kindeswillen entspricht und 
das Wechselmodell keine nachteiligen Aus-
wirkungen auf das Kind hat. Dies hat das 
Oberlandesgericht Dresden entschieden.
Seit Mai 2021 betreuten die getrennt le-
benden Eltern eines 11-jährigen Kindes das 
Kind im Rahmen eines Wechselmodells. Auf 
Antrag des Kindesvaters ordnete das Amts-
gericht Bautzen im April 2021 das Wech-
selmodell gerichtlich an. Hintergrund des-
sen war, dass das Kind das Wechselmodell 
wollte und nachteilige Auswirkungen für 

das Kind nicht ersichtlich waren. Gegen die 
Entscheidung richtete sich die Beschwerde 
der Kindesmutter. Sie führte unter anderem 
an, dass dem Wechselmodell die erheb-
lichen Kommunikationsprobleme der Eltern 
entgegenstehen.

Das Oberlandesgericht Dresden bestätigte 
die Entscheidung des Amtsgerichts. Das 
Wechselmodell habe trotz der fehlenden 
Kooperations- und Kommunikationsfähig-
keit der Eltern angeordnet werden dürfen. 
Denn diese Fähigkeit stelle nur ein Abwä-
gungskriterium dar, das im Einzelfall zurück-
treten könne. Es sei zu beachten, dass das 
Wechselmodell bereits gelebt wurde, dies 
dem Kindeswillen entspreche und nachteili-
ge Auswirkungen auf das Kind nicht festge-
stellt werden konnten.
Oberlandesgericht Dresden,
Beschluss vom 14.04.2022 – 21 UF 304/21 –

A r b e i t s r e c h t
Arbeitgeber dürfen Corona-Testpflicht 
für Arbeitnehmer anordnen
Der Arbeitgeber kann zur Umsetzung der 
ihn treffenden arbeitsschutzrechtlichen Ver-
pflichtungen berechtigt sein, auf Grundlage 
eines betrieblichen Schutz- und Hygiene-
konzepts Corona-Tests einseitig anzuord-
nen. Dies hat das Bundesarbeitsgericht ent-
schieden.
Die Klägerin war als Flötistin an der Baye-
rischen Staatsoper beschäftigt. Zu Beginn 
der Spielzeit 2020/21 hat die Bayerische 
Staatsoper, nachdem sie zum Schutz der 
Mitarbeiter vor COVID-19-Erkrankungen 
bereits bauliche und organisatorische Maß-
nahmen wie den Umbau des Bühnenbe-
reichs und die Neuregelung von Zu- und 
Abgängen ergriffen hatte, im Rahmen ihres 
betrieblichen Hygienekonzepts in Zusam-
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menarbeit u.a. mit dem Institut für Virologie 
der Technischen Universität München und 
dem Klinikum rechts der Isar eine Teststra-
tegie entwickelt. Vorgesehen war die Eintei-
lung der Beschäftigten in Risikogruppen und 
je nach Gruppe die Verpflichtung zur Durch-
führung von PCR-Tests in unterschiedlichen 
Zeitabständen. Als Orchestermusikerin sollte 
die Klägerin zunächst wie alle Mitarbeiter zu 
Beginn der Spielzeit einen negativen PCR-
Test vorlegen und in der Folge weitere PCR-
Tests im Abstand von ein bis drei Wochen 
vornehmen lassen. Die Bayerische Staatsoper 
bot hierfür kostenlose PCR-Tests an, alterna-
tiv konnten die Mitarbeiter PCR-Testbefunde 
eines von ihnen selbst ausgewählten Anbie-
ters vorlegen. Der Klägerin wurde mitgeteilt, 
dass sie ohne Testung nicht an Aufführungen 
und Proben teilnehmen könne. Sie hat sich 
geweigert, PCR-Tests durchführen zu lassen 
und insbesondere gemeint, diese seien zu 
ungenau und stellten einen unverhältnismä-
ßigen Eingriff in ihre körperliche Unversehrt-
heit dar. Anlasslose Massentests seien unzu-
lässig. Der beklagte Freistaat hat daraufhin in 
der Zeit von Ende August bis Ende Oktober 
2020 die Gehaltszahlungen eingestellt. Mit 
ihrer Klage hat sie für die Zeit von Ende Au-
gust bis Ende Oktober 2020 Vergütung un-
ter dem Gesichtspunkt des Annahmeverzugs 
begehrt, hilfsweise die Bezahlung der Zeiten 
häuslichen Übens. Weiter verlangt sie, ohne 
Verpflichtung zur Durchführung von Tests 
jedweder Art zur Feststellung von SARS-
CoV-2 beschäftigt zu werden.
Die Arbeitsgerichte und das Bundesar-
beitsgericht als Revisionsinstanz wiesen die 
Klage der Flötistin ab. Der Arbeitgeber sei 
nach § 618 Abs. 1 BGB verpflichtet, die Ar-
beitsleistungen, die unter seiner Leitung 
vorzunehmen sind, so zu regeln, dass die Ar-
beitnehmer gegen Gefahren für Leben und 
Gesundheit soweit geschützt sind, als die 
Natur der Arbeitsleistung es gestattet. Zur 
Umsetzung arbeitsschutzrechtlicher Maß-
nahmen könne der Arbeitgeber Weisungen 
nach § 106 Satz 2 GewO hinsichtlich der Ord-
nung und des Verhaltens der Arbeitnehmer 
im Betrieb erteilen. 
Hiervon ausgehend sei die Anweisung des 
beklagten Freistaats zur Durchführung von 
PCR-Tests nach dem betrieblichen Hygiene-
konzept der Bayerischen Staatsoper recht-
mäßig.
Der mit der Durchführung der Tests verbun-
dene minimale Eingriff in die körperliche 
Unversehrtheit sei verhältnismäßig. Auch das 
Grundrecht auf informationelle Selbstbe-
stimmung mache die Testanordnung nicht 
unzulässig, zumal ein positives Testergebnis 
mit Blick auf die infektionsschutzrechtlichen 
Meldepflichten und die Kontaktnachverfol-
gung ohnedies im Betrieb bekannt werde. 
Da hiernach die arbeitgeberseitige Anwei-
sung zur Umsetzung des betrieblichen Hy-
gienekonzepts rechtmäßig war, habe der 
beklagte Freistaat zu Recht eingewandt (§ 
297 BGB), dass Vergütungsansprüche wegen 
Annahmeverzugs im streitgegenständlichen 
Zeitraum jedenfalls mit Blick auf den feh-
lenden Leistungswillen der Klägerin, die die 
Durchführung von PCR-Tests verweigert hat, 
nicht bestehen.
Bundesarbeitsgericht,
Urteil vom 01.06.2022 – 5 AZR 28/22 –

V e r t r a g s r e c h t
10-Tages-Frist für Zahlung einer Rech-
nung: Klausel in Telekommunikations-
vertrag begründet keinen Verzug ohne 
Mahnung
Eine Klausel in einem Telekommunikations-
vertrag, wonach Rechnungen innerhalb von 
10 Tagen zu zahlen sind, begründet keinen 
Verzug ohne eine vorherige Mahnung. Die 
Klausel stellt entweder eine Fälligkeitsrege-
lung dar oder verstößt gegen § 309 Nr. 4 
BGB. Dies hat das Amtsgericht Kassel ent-
schieden.
In dem zugrunde liegenden Fall bestand in 
einem Klageverfahren vor dem Amtsgericht 
Kassel im Jahr 2022 Streit über die Zahlung 
von Entgelten aus einem Telekommunika-
tionsvertrag. In diesem Zusammenhang 
machte die Klägerin auch Verzugsschä-
den geltend. Sie meinte, der Beklagte sei 
in Verzug, da er entgegen einer Klausel im 
Telekommunikationsvertrag, die Rechnung 
nicht innerhalb von 10 Tagen gezahlt hatte.
Das Amtsgericht Kassel entschied, dass der 
Klägerin kein Anspruch auf den Verzugs-
schaden gemäß §§ 280, 286 BGB zustehe. 
Denn insofern fehle es an einer Mahnung. 
Die Klausel im Telekommunikationsvertrag, 
wonach Rechnungen innerhalb von 10 Ta-
gen zu zahlen sind, ändere daran nichts. 
Die Klausel stelle entweder eine Fälligkeits-
regelung dar, der zufolge vor Ablauf der 
genannten Frist die Zahlung nicht fällig ist, 
oder sie verstoße gegen § 309 Nr. 4 BGB. 
Danach sei es für den Verwender der Klau-
sel verboten, sich von der Pflicht zur Ertei-
lung einer Mahnung freizustellen.
Amtsgericht Kassel,
Urteil vom 28.04.2022 – 421 C 301/22 –

M i e t r e c h t
Kein Anspruch auf Untervermietung bei 
Erhaltung eines bloßen Nebenwohnsitzes
Soll eine Wohnung leidglich als Neben-
wohnsitz genutzt werden, so besteht kein 
Anspruch auf Untervermietung der Woh-
nung gemäß § 553 Abs. 1 BGB. Geringfügige 
Gebrauchs- und Komfortvorteile können 
ein berechtigtes Interesse an einer Unter-
vermietung nicht begründen. Dies hat das 
Landgericht Berlin entschieden.
In dem zugrunde liegenden Fall klagte der 
Mieter einer 3-Zimmer-Wohnung im Jahr 
2020 vor dem Amtsgericht Berlin-Mitte 
gegen die Vermieterin auf Erteilung der 
Erlaubnis zur Untervermietung je eines 
Zimmers der Wohnung an zwei Untermi-
eterinnen. Der Mieter hatte zusammen 
mit seiner Familie seinen Hauptwohnsitz 
in einer gemieteten Doppelhaushälfte am 
Stadtrand von Berlin. Er nutzte die Stadt-
wohnung als Nebenwohnung. So übernach-
tete er an zwei bis drei Nächten pro Woche 
in der Wohnung und suchte sie tagsüber 
gelegentlich zu Arbeitspausen auf. Sein 
Speditionsbetrieb lag nicht weit von der 
Wohnung entfernt. Das Amtsgericht ver-
neinte einen Anspruch auf Zustimmung zur 
Untervermietung. Dagegen richtete sich die 
Berufung des Mieters.
Das Landgericht Berlin bestätigte die Ent-
scheidung des Amtsgerichts. Dem Mieter 
stehe kein Anspruch auf Zustimmung zur 
Untervermietung gemäß § 553 Abs. 1 BGB 

zu. Es sei zu beachten, dass der Mieter 
die Wohnung lediglich als Nebenwohnsitz 
nutze. Die durch die Nutzung der Woh-
nung entstehenden geringfügigen Ge-
brauchs- und Komfortvorteile können ein 
berechtigtes Interesse an der teilweisen Ge-
brauchsüberlassung nicht begründen.
Landgericht Berlin,
Urteil vom 17.03.2022 – 67 S 286/21 –

M i e t r e c h t
Verweigerte Belegeinsicht begründet 
keinen Anspruch auf Rückzahlung geleis- 
teter Betriebskosten
Verweigert der Vermieter zu Unrecht die 
Belegeinsicht, begründet dies keinen An-
spruch des Mieters auf Rückzahlung bereits 
geleisteter Betriebskosten. Eine verweigerte 
Belegeinsicht rechtfertigt aber den Zurück-
behalt laufender Betriebskostenvorauszah-
lungen. Dies hat der Bundesgerichtshof 
entschieden.

In dem zugrunde liegenden Fall erhob der 
Mieter einer öffentlich geförderten Woh-
nung im Jahr 2017 vor dem Amtsgericht 
München gegen seine Vermieterin Klage auf 
Rückzahlung geleisteter Nachzahlungen. 
Der Mieter begründete seinen Anspruch 
damit, dass ihm die Einsicht in die Belege 
zur Betriebskostenabrechnung verweigert 
wurde. Während das Amtsgericht der Klage 
stattgab, wies sie das Landgericht München 
I ab. Dagegen richtete sich die Revision des 
Mieters.
Der Bundesgerichtshof bestätigte die Ent-
scheidung des Landgerichts. Die Mieter 
können in einem laufenden Mietverhältnis 
die Rückzahlung der auf die vereinbarten 
Nebenkosten geleisteten Abschlagszah-
lungen nicht verlangen, wenn der Vermieter 
die Einsichtnahme in die Abrechnungsun-
terlagen zu Unrecht verweigert. Dies gelte 
auch für preisgebundenen und öffentlich 
geförderten Wohnraum.
Den Mietern stehe bei einer verweigerten 
Belegeinsicht ein (temporäres) Leistungs-
verweigerungsrecht hinsichtlich der lau-
fenden Nebenkostenvorauszahlungen zu, 
so der Bundesgerichtshof. Durch diesen 
Einbehalt können sich die Mieter schadlos 
halten und Druck auf den Vermieter ausü-
ben. Zudem können die Mieter Klage auf 
Vorlage der Belege erheben.
Bundesgerichtshof,
Beschluss vom 26.10.2021 – VIII ZR 150/20 –
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